
Geschäftsordnung des Aufwandsentschädigungsausschusses des
Studierendenparlaments der Rheinland-Pfälzischen Technischen

Universität, Campus Kaiserslautern vom 12. Juni 2024

Das 54. Studierendenparlament hat zur Regelung der Arbeitsweise seines Aufwandsentschädigungsausschusses am 12. Juni
2024 folgende Geschäftsordnung beschlossen.

§ 1 Aufgaben und Mitglieder

(1) Der Aufwandsentschädigungsaus-
schuss berät über eingereichte Anträge zu
Aufwandsentschädigungen, bevor diese im
Studierendenparlament zur Abstimmung
gestellt werden. Der Ausschuss gibt dann
eine Empfehlung in Form eines Beschlus-
ses ab, ob das Studierendenparlament den
Antrag annehmen sollte oder was Kritik-
punkte am Antrag sind, die der Antragstel-
ler nachbessern kann, bevor eine Annahme
empfohlen wird.

(2) Der Aufwandsentschädigungsaus-
schuss besteht aus mindestens fünf vom
Studierendenparlament gewählten Mitglie-
dern. Diese müssen nicht selbst Mitglied
im Studierendenparlament sein und dürfen
dem Allgemeinen Studierendenausschuss
nicht angehören.

§ 2 Vorsitz

(1) Der Ausschuss wählt aus seiner Mitte
einen Vorsitzenden mit absoluter Mehrheit.
Näheres regelt die Wahlordnung.

(2) Der Ausschussvorsitzende ist für die
Einberufung (siehe auch § 6) und Leitung
(siehe auch § 8) der Sitzungen verantwort-
lich. Er vertritt den Ausschuss nach außen
und kommuniziert insbesondere mit dem
Präsidium des Studierendenparlaments.

(3) Ist der Vorsitzende an der Sitzung ab-
wesend, so übernimmt die Leitung der Sit-
zung das an Jahren älteste, anwesende Mit-
glied des Ausschusses die Sitzungsleitung.
Ist der Vorsitzende längerfristig verhindert
und die Satzung oder die Geschäftsord-
nung des Studierendenparlaments oder die-
ses Ausschusses erzwingt eine Sitzung, so
hat das an Jahren älteste, verfügbare Mit-
glied alle Aufgaben des Vorsitzenden zu
übernehmen, bis der Vorsitzende wieder zu
Verfügung steht. Insbesondere hat es die
Sitzung einzuberufen.

(4) Der Vorsitz kann mit einem konstrukti-
ven Misstrauensvotum mit absoluter Mehr-
heit abgewählt werden.

§ 3 Schriftführung und Protokoll

(1) Der Ausschuss wählt aus seiner Mitte
einen Schriftführer. Dieser ist für die Pro-
tokollierung der Ausschusssitzung verant-
wortlich.

(2) Über die Sitzung ist über ihre komplet-
te Dauer Protokoll zu führen, das in der
Reihenfolge der Tagesordnung unter Na-
mensnennung der Anfrage- und Antragstel-
ler enthält:

a) die gestellten Anfragen,

b) die gestellten Anträge und das Ergeb-
nis einer etwaigen Abstimmung dersel-
bigen mit Berücksichtigung der Zahl
der Ja- und Nein-Stimmen, Enthaltun-
gen, Zahl der anwesenden, aber nicht
teilnehmenden Mitglieder,

c) Beschlüsse und Befunde und das Er-
gebnis einer etwaigen Abstimmung
derselbigen mit Berücksichtigung der
Zahl der Ja- und Nein-Stimmen, Ent-
haltungen, Zahl der anwesenden, aber
nicht teilnehmenden Mitglieder,

d) Vorfälle, welche zu einer Sitzungsun-
terbrechung führten,

e) die Kernpunkte der Diskussion und

f) auf Wunsch persönliche Erklärungen.
Persönliche Erklärungen sind beim
Schriftführer schriftlich einzureichen.

(3) Auf Anfrage gibt der Schriftführer Aus-
kunft über die Inhalte des Protokolls. Soll-
te Teile der Sitzung in der Öffentlichkeit
eingeschränkt worden sein, so hat sich die
Auskunft auf die Teile der Sitzung zu be-
schränken, zu denen der Anfragende An-
wesenheitsrecht hatte.

(4) Die Beschlüsse sind spätestens bis zur
nächsten Sitzung des Studierendenparla-
mentes an alle Mitglieder des Ausschusses
und des Studierendenparlamentes zu ver-
teilen. Das Protokoll spätestens nach zehn
Tagen an alle Mitglieder des Ausschusses
in vorläufiger Fassung zu verteilen.

(5) Anmerkungen zum vorläufigen Proto-
koll sind schnellstmöglich, spätestens aber
sieben Tage nach der ersten Fassung an den
Schriftführer zu richten. Dieser überarbei-
tet dann nach Ablauf der Frist das Protokoll

und schickt innerhalb von zwei Tagen eine
zweite Fassung an alle Mitglieder, sofern
es Rückmeldungen gab. Ansonsten ist die
zweite Fassung zu überspringen. Anmer-
kungen dazu sind innerhalb von drei Tagen
an den Schriftführer zu richten. Nach Ab-
lauf der Frist ist innerhalb von zwei Tagen
das überarbeitete Protokoll über den Ver-
teiler ae@stupa.uni-kl.de vom Schriftfüh-
rer im Umlaufverfahren zur Abstimmung
zu stellen. Ablehnungen sind zu begrün-
den und stellen gleichzeitig eine Rückmel-
dung an den Schriftführer dar. Die Frist
zur Rückmeldung zur Abstimmung beträgt
drei Tage. Wird das Protokoll nicht ange-
nommen, ist das Protokoll in überarbeite-
ter Version innerhalb von zwei Tagen er-
neut zur Abstimmung zu stellen. Zusätz-
lich ist diese vorläufige Fassung auch an
die Mitglieder des Studierendenparlaments
zu verteilen. Dies wiederholt sich, bis das
Protokoll angenommen wird oder eine Sit-
zung des Ausschusses stattfindet, in der das
Protokoll finalisiert und abgestimmt wer-
den kann.

(6) Das abgestimmte Protokoll ist allen
Mitgliedern der Studierendenschaft zu-
gänglich zu machen und hierzu in geeig-
neter Form schnellstmöglich zu veröffentli-
chen. Die Veröffentlichung beschränkt sich
auf den Teil der Sitzung, der nicht unter
Einschränkung der Öffentlichkeit über die
Mitglieder der Studierendenschaft hinaus-
geht. Das Nichtveröffentlichen dieser Teile
ist kenntlich zu machen.

(7) Ist der Schriftführer verhindert, noch
nicht gewählt oder steht ein konstruktives
Misstrauensvotum gegen ihn in der Sitzung
bevor, so bestellt der Sitzungsleiter einen
Schriftführer.

§ 4 Konstituierung

(1) Es muss innerhalb der ersten drei Sit-
zungstermine des neugewählten Studieren-
denparlaments zur konstituierenden Sit-
zung eingeladen werden. Sollte die Sat-
zung oder die Geschäftsordnung des Stu-
dierendenparlamentes in ihrer jeweils gül-
tigen Fassung eine frühere Sitzung erzwin-
gen, so ist entsprechend innerhalb dieser
Frist einzuladen.
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(2) Zur konstituierenden Sitzung wird vom
amtierenden Präsidenten des Studierenden-
parlaments eingeladen. Dieser oder ein von
ihm bestimmter Vertreter übernimmt die
Sitzungsleitung bis zur Wahl eines Vorsit-
zes.

(3) Kommt der amtierende Präsident seiner
Aufgabe zur fristgerechten Sitzungseinla-
dung nicht nach, so übernimmt dies das an
Jahren älteste Mitglied aus dem Ausschuss.
Dieses leitet dann auch die Sitzung bis zur
Wahl des Vorsitzes. Ist dieses längerfris-
tig oder innerhalb einer durch die Satzung
oder Geschäftsordnung des Studierenden-
parlaments vorgeschriebenen Frist verhin-
dert, gehen diese Aufgaben an das rekursiv
an Jahren älteste Mitglied über.

§ 5 Sitzungsöffentlichkeit

(1) Die Sitzungen sind öffentlich.

(2) Auf Beschluss kann die Öffentlichkeit
auf die Mitglieder der Studierendenschaft
beschränkt werden.

(3) Diskussionen in Personalangelegenhei-
ten erfolgen in geheimer Sitzung unter
Ausschluss aller Personen, die kein Mit-
glied des Ausschusses sind. Unbeschadet
davon finden Wahlen in offener Sitzung
statt. Der Ausschuss kann Personen zur
Personaldebatte hinzu bitten. Alle Anwe-
senden sind gegenüber ausgeschlossenen
Personen zur Verschwiegenheit verpflich-
tet.

§ 6 Sitzungstermine

(1) Es ist innerhalb der von der Satzung und
Geschäftsordnung des Studierendenparla-
ments festgelegten Fristen zu einer Sitzung
einzuladen.

(2) Darüber hinaus ist innerhalb von zwei
Wochen nach Eingang von Anträgen so-
wie nach dem Eingang von Anfragen auf
Wunsch des Anfragestellers eine Sitzung
einzuberufen.

§ 7 Sitzungseinladung und
Tagesordnung

(1) Die Verantwortlichkeit zur Sitzungsein-
ladung regeln § 2 und § 4.

(2) Im Vorfeld der Einladung wird vom
Ausschussvorsitzenden eine vorläufige Ta-
gesordnung erstellt. Die Tagesordnung
kann vom Ausschussvorsitzenden bis zum
dritten Tag vor der Sitzung verändert wer-
den; anschließend nur noch durch die Auf-
nahme von Änderungs- und Modifikations-
anträgen. Während der Sitzung kann die
Tagesordnung durch Geschäftsordnungs-
anträge verändert werden.

(3) Alle fristgerecht eingereichten Anträ-
ge und Anfragen müssen auf der Tages-
ordnung der nächsten Sitzung erscheinen.
Inhaltlich ähnliche Anträge und Anfragen
können unter einem Tagesordnungspunkt
zusammengefasst werden. Die Tagesord-
nung muss einen Punkt „Verschiedenes“
enthalten. Unter diesem Tagesordnungs-
punkt dürfen keine Beschlüsse gefasst wer-
den.

(4) Die Einladung ergeht schriftlich oder
elektronisch unter Mitteilung der vor-
läufigen Tagesordnung an die Mitglieder
des Ausschusses sowie Studierendenpar-
laments. Zudem sind die Aufwandsent-
schädigungsantragsteller einzuladen. Diese
sollten der Sitzung nach Möglichkeit bei-
wohnen, um Fragen zu ihrem Antrag beant-
worten zu können.

§ 8 Leitung der Sitzung

(1) Die Verantwortlichkeit zur Sitzungslei-
tung regeln § 2 und § 4.

(2) Der Sitzungsleiter eröffnet und schließt
die Sitzung. Er führt durch die Tagesord-
nung und setzt Pausen fest. Er erteilt das
Wort gemäß § 9.

(3) Der Sitzungsleiter kann Teile seiner
Aufgaben an andere Anwesende delegie-
ren. Delegierte Aufgaben können jeder-
zeit vom Sitzungsleiter wieder übernom-
men werden.

(4) Die Leitung der Sitzung geschieht ge-
recht und unparteiisch. Handelt der Sit-
zungsleiter ungerecht, kann der Ausschuss
mit einfacher Mehrheit die Sitzungsleitung
für den aktuellen Tagesordnungspunkt an
ein anderes stimmberechtigtes Mitglied des
Aussschusses übergeben.

§ 9 Diskussionsverlauf

(1) Der Sitzungsleiter erteilt den Anwesen-
den das Wort. Der Sitzungsleiter kann für
nicht-inhaltliche Äußerungen eine Wort-
meldung unterbrechen.

(2) Wünscht ein Mitglied des Ausschusses
das Führen einer Redeliste, so betraut der
Sitzungsleiter eine Person mit dieser Auf-
gabe und erteilt das Wort in der Reihen-
folge der Redeliste. Die Redeliste richtet
sich nach der Reihenfolge der Meldungen,
es sei denn der Ausschuss beschließt mit
einfacher Mehrheit ein anderes Vorgehen.
Der Sitzungsleiter kann auf Vorschlag ei-
nes Anwesenden die Redeliste nach Ende
einer Wortmeldung unterbrechen

a) zur sofortigen Berichtigung,

b) zu einer Erwiderung eines direkt Ange-
sprochenen oder

c) zu einer kurzen Unterbrechung der Sit-
zung, z. B. auch um außerhalb des
Plenums eine Einigung bzw. Klärung
zu erreichen.

Dieser Vorschlag ist dem Sitzungsleiter
ohne Störung der aktuellen Wortmeldung
kundzutun; beispielsweise durch eine er-
kennbare Meldung.

(3) Der Sitzungsleiter kann die Redezeit
pro Redebeitrag zu einem Diskussions-
oder Tagesordnungspunkt begrenzen. Der
Ausschuss kann diese Entscheidung mit
einfacher Mehrheit aufheben.

§ 10 Anträge, Einsprüche und Anfragen

(1) An den Ausschuss können keine An-
träge direkt gerichtet werden, die keine
Geschäftsordnungsanträge sind. Der Aus-
schuss berät ausschließlich über an das Stu-
dierendenparlament gerichtete Anträge zu
Aufwandsentschädigungen und beschließt
dann eine Empfehlung.

§ 11 Geschäftsordnungsanträge

(1) Hier gilt die Geschäftsordnung des Stu-
dierendenparlaments in ihrer jeweils gülti-
gen Fassung sinngemäß.

(2) Abweichend hiervon darf auch mit-
tels Geschäftsordnungsantrag nur dann von
dieser Geschäftsordnung abgewichen wer-
den, wenn Widersprüche oder Lücken
in der Geschäftsordnung erkannt werden.
Dies ist dem Präsidium des Studierenden-
parlaments unverzüglich mitzuteilen und
das Studierendenparlament auf der nächs-
ten Sitzung davon zu unterrichten.

§ 12 Beschlussfähigkeit

(1) Hier gilt die Geschäftsordnung des Stu-
dierendenparlaments in ihrer jeweils gülti-
gen Fassung sinngemäß.

§ 13 Ordnungsmaßnahmen

(1) Hier gilt die Geschäftsordnung des Stu-
dierendenparlaments in ihrer jeweils gülti-
gen Fassung sinngemäß.

§ 14 Hauptanträge

(1) Es gibt keine Hauptanträge.

§ 15 Abstimmungen, Wahlen

(1) Hier gilt die Geschäftsordnung des Stu-
dierendenparlaments in ihrer jeweils gülti-
gen Fassung sinngemäß.

(2) Sieht diese Geschäftsordnung an ande-
rer Stelle ein Umlaufverfahren vor, so ist
auf dem dort definierten Verteiler die Sache
abzustimmen, indem ein benannter Ver-
antwortlicher die Sache zur Abstimmung
stellt und alle Mitglieder mit ihrer Uni-
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oder StuPa-Mailadresse ihre Entscheidung
an denselbigen Verteiler schicken. Fehlen-
de Rückmeldung in einer festzusetzenden
Frist werden als Zustimmung gewertet. Es
dürfen nur Sachen abgestimmt werden, die
einfache Mehrheit erfordern.

§ 16 Schlussbestimmung

(1) Diese Geschäftsordnung tritt am 12. Ju-
ni 2024 nach Annahme durch das 54. Stu-
dierendenparlament in Kraft. Zugleich tre-
ten alle früheren Geschäftsordnungen für
diesen Ausschuss außer Kraft.

(2) Sie kann nur durch einen Beschluss
des Studierendenparlaments mit absoluter
Mehrheit der stimmberechtigten Mitglieder
geändert oder außer Kraft gesetzt werden.
Ihre Gültigkeit beschränkt sich auf die Le-
gislaturperiode.

Evangelia Konstantinidou
Präsidentin des 54. Studierendenparlaments

Kaiserslautern, den 12. Juni 2024
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